




Post eingesandt oder abgegeben werden. 
Nach der Messung wird das Ergebnis dem 
Einsender möglichst per E-Mail mitgeteilt.

Auf den Spuren der Erbsubstanz
Molekularbiologische Untersuchungen 
auf Ebene der Erbsubstanz (Nukleinsäure 
bzw. DNA oder RNA) sind nicht nur für die 
Überwachung nach dem Gentechnikgesetz 
(GenTG) sondern auch für die Lebensmittel- 
und Futtermittelkontrolle unverzichtbar. 

Für die Untersuchungen findet insbesondere 
die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) als 
zentrale Methode Anwendung. Es handelt 
sich dabei um ein 1983 erstmals beschrie-
benes Verfahren, mit dem definierte DNA-Ab-.
schnitte in-vitro vervielfältigt werden. Damit 
können verschiedenste Probenmaterialien 

Größer als die Gefahr radioaktiver Strahlung 
ist bei selbst gesammelten Pilzen unter 
Umständen die Gefahr einer Vergiftung.

Bei gezüchteten Pilzen wie etwa dem Aus-
ternsaitling besteht bezüglich Cäsium 137 
kein Grund zur Sorge. Wie der Zuchtcham-
pignon wird er auf speziellen Substraten in 
geschlossenen Räumen gezüchtet. Solche 
Pilze sind ähnlich niedrig kontaminiert 
wie Lebensmittel aus landwirtschaftlicher 
Produktion.

Für den Verbraucher bieten wir die Möglich-
keit in der Zeit von August bis Oktober selbst .
gesammelte Wildpilze aus OWL kostenlos 
untersuchen zu lassen. Benötigt werden 
eine Mindestmenge von 250 g und die genaue .
Angabe des Fundortes. Die Pilze können per 
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Dem gegenüber erfolgt das Probenmanage-.
ment bei Saatgutproben, die auf gentechnisch .
veränderte Organismen (GVO) untersucht 
werden und nach dem GenTG zu beurteilen 
sind, in unserem Labor in komplett eigener 
Regie. Hierfür wurden im Untersuchungs-
bereich Systeme entwickelt, die von der Pro-
benregistrierung durch die Mitarbeiterinnen 
bis zur Ergebnismitteilung durch die Labor-
leitung an die für den Vollzug zuständigen 
Bezirksregierungen reichen. Die Daten der 
Saatgutproben werden darüber hinaus auch 
in einer nationalen Saatgutdatenbank des 
Bundesamtes für Verbraucherschutzes und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) eingepflegt, 
die bundesweit für alle an der Saatgutüber-
wachung Beteiligten zugänglich ist.

Nach Eingang der Proben gestaltet sich der 
molekularbiologische Untersuchungsablauf 
unabhängig von der Probenart/-matrix und 
der jeweiligen Fragestellung in der Regel 
mehr oder weniger gleich. 

Der Ablauf ist modular strukturiert und folgt 
dem sogenannten Einbahnstraßenprinzip. 
Das bedeutet, dass die aufeinander folgen-
den Arbeitsschritte physikalisch und somit 
räumlich streng voneinander getrennt erfol-
gen müssen. Dieses ist dadurch begründet, 
dass es sich bei der PCR um eine Verviel-
fältigungsreaktion handelt, mit der auch 
geringe DNA-Spuren und Verunreinigungen 
nachweisbar sind. Um sicherzustellen, dass 
die Ergebnisse nicht verfälscht werden, ist 
beginnend mit der Probenvorbereitung bis 
zur quantitativen PCR, also bei jedem Schritt 
der Untersuchung, auf äußerst sauberes und 
kontaminationsfreies Arbeiten zu achten.

Tierartnachweis
Die Einführung der PCR-Technik erfolgte im 
Bereich der Lebensmitteluntersuchungen 

gezielt auf An- und Abwesenheit bestimmter 
DNA-Sequenzen getestet werden. Auch hier 
leisten molekularbiologische Untersuchun-
gen im Rahmen des Verbraucherschutzes, .
sowohl zu Fragen der sogenannten Täuschung, .
als auch zu Fragen der Gesundheit, seit 
etwa 20 Jahren einen großen Beitrag. Die 
Weiterentwicklung der PCR und die mögli-
chen Anwendungsgebiete wachsen weiter-
hin und sind aus den Untersuchungsämtern 
nicht mehr wegzudenken.

Im Untersuchungsbereich Molekularbio-
logie/Gentechnik reicht das Anwendungs-
spektrum der molekularbiologischen 
Serviceanalytik vom Nachweis bzw. der Un-
terscheidung von Tierarten, Pflanzenarten .
und Allergenen über den Nachweis von 
krankmachenden Viren bis zur Ermittlung 
gentechnisch veränderter Anteile.

Dafür gelangen die unterschiedlichsten 
Probenmaterialien und -arten in Form von 
Lebensmitteln, Futtermitteln und auch .
Hygieneproben (in Form von Tupfern) aus 
den verschiedenen Bereichen des Hauses in 
das Gentechnik-Labor. Bei der Bearbeitung .
berücksichtigen wir die Untersuchungsziele .
bzw. -aufträge laut Probenplanung und des 
für die jeweilige Probe zuständigen und 
somit beauftragenden Labors. Diese werden 
bei uns in Abhängigkeit unserer Erfahrun-
gen und der uns vorliegen-den Kennzeich-
nungsinformationen auch schon einmal 
ergänzt oder verändert. 

Nach Abschluss der Untersuchungen wer-
den die Ergebnisse in unserer Labordaten-
bank eingetragen, freigegeben und stehen 
dem für die jeweilige Probe federführenden 
Dezernenten für eine Beurteilung nach dem 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch 
(LFGB) zur Verfügung.
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tiver Real-time PCR. Da die Erbsubstanz 
in unterschiedlichen Geweben jedoch in 
unterschiedlichen Mengen vorhanden ist 
und anstatt des deklarationspflichtigen 
Fleischanteils nur der relative DNA-Anteil 
ermittelt werden kann, gestaltet sich dieses 
für eine Routineanwendung bislang noch 
problematisch.

Im Berichtsjahr wurden über 150 molekular-
biologische Untersuchungen zur Tierart 
durchgeführt. Auffälligkeiten zeigte z. B. ein .
Schafskäse, der auch DNA von Rind und Ziege .
enthielt oder auch Schweinehackfleisch mit 
Rind. Auch konnten wir beispielsweise in 
einem Hähnchen-Grillbraten Puten-DNA 
nachweisen bzw. in einer Rindersalami für 
die Tierart Schwein spezifische Erbsubstanz.

Pflanzenart-/Allergennachweis
Im Bereich der Allergenuntersuchungen 
ergänzt die DNA-basierende Technik die 
proteinanalytischen Verfahren, um die seit 

im Jahr 1996 im Rahmen eines Projekts zur 
Tierartenidentifizierung und -differenzierung .
in erhitzten Fleischerzeugnissen. 

Die PCR-Verfahren dienen als Ergänzung 
und Bestätigung der herkömmlichen protein-.
analytischen Verfahren. Sie werden zur 
Aufdeckung von Falschdeklarationen und 
Verfälschungen bei Fleisch- und Wurst-
erzeugnissen, aber auch bei Milchprodukten 
und Fertiggerichten eingesetzt.

In den Untersuchungsbereich Lebensmittel-
serologie gelangen alle Proben des Hauses, 
die hinsichtlich der Tierartzusammensetzung .
überprüft werden sollen. Wir weisen neben 
den gängigen Tierarten wie Schwein, Rind, 
Huhn, Pute, Schaf und Ziege auch Wildtier-
arten, Exoten und Fischarten mittels .
qualitativer PCR nach.

Die mengenmäßige Erfassung einer Tierart 
in einem Produkt erfolgt mittels quantita-

Ernährung und Gesundheit

Frau Säck, Mitarbeiterin des Bereichs Lebens-
mittelserologie; Kompetenz beim „qualitativen 
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Frau Lingsch, Mitarbeiterin der ersten molekular-
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Übertragungsweg. Die regelmäßige Teil-
nahme an Noroviren-Workshops ermöglicht 
eine nach aktuellen Gesichtspunkten modi-
fizierte Anwendung der seit 2005 etablierten 
Verfahren.

Diese Untersuchungen ergänzen im Fall von 
Krankheitsgeschehen die in der Mikrobiologie .
etablierten Verfahren zum Nachweis von 
bakteriellen Krankheitserregern. In 2015 
wurden mehr als 90 Proben in Form von 
Tupfern (Hygieneproben) und ausgewählten 
Lebensmitteln, die möglicherweise in Ver-
bindung mit Krankheitsausbrüchen standen, 
auf Noro- und/oder Rotaviren untersucht.

Gentechniknachweis
Neben diesen vielfältigen Aufgaben liegt der 
Schwerpunkt des Untersuchungsbereichs .
Molekularbiologie/Gentechnik jedoch ein-.
deutig im Bereich der Gentechnikanalysen. .
Bereits bei der Einführung der ersten 
europaweiten Kennzeichnungspflicht für 
Lebensmittel aus gentechnisch veränderter 

2005 bestehenden Kennzeichnungspflichten 
zu überprüfen. Sie können einerseits der 
Bestätigung auffälliger Befunde wie z. B. 
beim Nachweis von Sesam oder Erdnuss 
dienen, andererseits aufgrund höherer 
Empfindlichkeit oder bislang fehlender 
proteinanalytischer Verfahren wie z. B. bei 
Soja und Sellerie auch bevorzugt eingesetzt 
werden. Die in unserem Labor eingehenden 
und zu bearbeitenden Lebensmittelprodukte 
sind dabei enorm vielfältig und umfassen 
von Feinkost, Milchprodukten, Fleisch- .
und Wurstwaren, Getreideerzeugnissen, .
Süßwaren, diätetischen Lebensmitteln, .
Fertiggerichten und Gewürzen nahezu .
alle Warengruppen.

Bei den etwa 230 PCR-Untersuchungen in 
Lebensmitteln, bei denen keine Allergene 
deklariert waren, wurden vornehmlich 
geringe vermutlich verarbeitungs- bzw. 
produktionsbedingte Spuren an potentiell 
allergenen Pflanzenarten nachgewiesen. Es 
handelte sich beispielsweise um Soja-DNA 
in Müsli, mariniertem Fisch oder auch in 
Gewürzzubereitungen. Sellerie-DNA wurde 
z. B. in mariniertem Fleisch, Wurstsalat, 
Frikadellen, Rinderrostbratwurst und einer 
Trockensuppe nachgewiesen.

Nachweis lebensmittelassoziierter Viren
Auch in Fragen des Gesundheitsschutzes 
leisten molekularbiologische Untersu-
chungen einen wichtigen Beitrag z. B. beim 
Nachweis der in der Presse in Verbindung 
mit Krankheitsgeschehen erwähnten 
Noro- oder Rotaviren. Diese gelten als 
eine der häufigsten Ursachen von Magen-
Darm-Erkrankungen des Menschen. Neben 
der direkten Übertragung von Mensch zu 
Mensch bilden auch Schmierinfektionen 
über Lebensmittel, Bedarfsgegenstände 
und Kücheneinrichtungen einen möglichen 
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Frau Strate-Waldhof, Mitarbeiterin mit Erfahrung 
im virologischen Bereich; besondere Kernkompe-
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besitzen, gilt im Lebensmittelbereich die 
Nulltoleranz. Wir untersuchen im Rahmen 
der experimentellen Überwachung nach 
dem GenTG auch konventionelles Saatgut, 
für das bislang keine rechtsverbindliche .
Einigung auf entsprechende Kennzeich-
nungsschwellenwerte besteht.

Eine große Herausforderung stellen die 
arbeitsintensiven Validierungserfordernisse 
für die eventspezifische Identifizierung und 
Quantifizierung gentechnischer Verände-
rungen in Lebensmitteln, Futtermitteln 
und Saatgut nach den von der EU veröffent-
lichten Verfahren dar. Um diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden, wurden zwi-
schen den Untersuchungseinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen bereits im Jahr 2004 
Schwerpunkte gebildet. Dieses ermöglicht 
sowohl eine effizientere Bearbeitung, trotz 
steigender Anforderungen, als auch die 
Bewältigung der erforderlichen Routine-
arbeiten. Neben der Routinearbeit wird .
auch die Einführung und Etablierung neuer 

Sojabohne und Mais im Jahr 1998 konnten 
auch die entsprechenden Überprüfungen 
durchgeführt werden. Erst seit 2004 wurden 
Futtermittel mit gentechnisch veränderten 
Bestandteilen den Lebensmitteln gleichge-
stellt und werden in Nordrhein-Westfalen 
seitdem schwerpunktmäßig von uns bear-
beitet.

Die Bestimmung des gentechnisch verän-
derten Anteils ermöglichte seit Ende 1999 
die quantitative Real-time PCR, die eine 
Echtzeitanalyse der Vervielfältigungsreak-
tion durch die Messung von Fluoreszenz-
signalen erlaubt. Dadurch ist es möglich, 
zufällige und technisch unvermeidbare 
Anteile, die beim Anbau, dem Transport und 
der Verarbeitung gentechnisch veränderter .
Pflanzen auftreten können und bis zu 
einem Schwellenwert von 0,9 % nicht der 
Kennzeichnungspflicht unterliegen, von 
einem bewussten Einsatz der Gentechnik zu 
unterscheiden. Für gentechnisch veränderte 
Materialien, die in der EU keine Zulassung 

Frau Voth, besondere Kernkompetenz   
„Qualitätsmanagement und Validierung“
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code zuständigen Arbeitsbereichen, sondern 
durch die Laborleitungen GenTechnik und 
Futtermittel. Alle anderen Probenbeurteilun-
gen erfolgen individuell durch die einzelnen 
Warencode zuständigen Laborleitungen.

Salmonellen in Futtermitteln –  
(k)ein Problem?
Salmonellen sind Bakterien, die bei Mensch 
und Tier schwere Infektionen (Salmonellose) 
auslösen können.

Salmonellen sind gram negative, stäbchen-
förmige Bakterien, die der Familie der 
Enterobacteriaceae und der Gattung Sal-
monella angehören. Innerhalb der Gattung 
Salmonella unterscheidet man die beiden 
Spezies Salmonella bongori und Salmonella 
enterica, die sich jeweils weiter aufteilen in 
sogenannte Subspezies und Serovare. 

In der zurzeit gültigen Nomenklatur werden 
die Salmonellen in die beiden Spezies .
Salmonella enterica und Salmonella bongori 
unterteilt. Salmonella enterica gliedert sich 
weiter auf in sechs Subspezies. Innerhalb .
der Spezies Salmonella bongori bzw. 
innerhalb der verschiedenen Subspezies 
von Salmonella enterica unterscheidet 
man zusammen insgesamt mehr als 2500 
Serovare. Beispiel für ein bekanntes Serovar 
der Spezies Salmonella enterica ist z. B. 
Salmonella enterica ssp. enterica serovar 
Typhimurium.

Der natürliche Lebensraum der Salmonellen .
ist hauptsächlich der Darm von Mensch 
und Tier, in manchen Fällen kommt es aber 
auch zu einer systemischen Ausbreitung im 
Körper (Blutbahn, Organe). Außerdem sind 
Salmonellen auch außerhalb vom mensch-
lichen bzw. tierischen Organismus unter 
Umständen über Monate überlebensfähig 

Methoden, insbesondere für die gentechnisch .
veränderten Raps- und Zuckerrübenlinien, 
intensiviert. 

2015 wurden mehr als 400 Lebensmittel, 
Futtermittel und Saatgutproben (Raps- und 
Senf) auf gentechnisch veränderte Materia-
lien überprüft. Bei den Lebensmitteln lagen 
die Schwerpunkte diesmal neben in der EU 
zugelassenen Produkten aus/mit Sojabohne 
und Mais insbesondere bei noch nicht zu-
gelassenen Erzeugnissen wie Reis, Papaya, 
Zucchini, Aubergine und Melone.

Die Ergebnisse zeigen, dass der überwiegende .
Teil der Lebensmittelhersteller kennzeich-
nungspflichtige Zutaten vermeidet. Im Ge-
gensatz dazu enthalten viele Futtermittel .
gentechnisch veränderte Bestandteile, eini-
ge auch ohne entsprechende Kennzeichnung. 
Erfreulicherweise wurde nur in wenigen .
Lebens- und Futtermittelproben nicht zu-
gelassenes Material gefunden. Es handelte 
sich um eine Langkornreisprobe mit Spuren 
der ursprünglich in China entwickelten 
Reislinie Bt63 und Sojaeinzelfuttermittel mit 
Spuren der Sojalinie DP-305423-1. Allerdings .
war die Sojalinie zu diesem Zeitpunkt auf 
EU-Ebene bereits sicherheitsbewertet und 
wurde wenige Wochen nach Feststellung der 
Befunde EU-weit zugelassen. 

Sämtliche Gentechnikuntersuchungen aus 
ganz Nordrhein-Westfalen können über eine 
Informationsplattform der Überwachungs-
einrichtungen unter http://www.ilm.nrw.de/
gvorep/gvoshow1.html im Internet eingese-
hen werden.

Die Beurteilung der Gentechnikproben erfolgt 
nach den EU-weiten und nationalen rechtli-
chen Vorgaben aufgrund der Komplexität und 
erforderlichen Aktualität nicht in den Waren-
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Ob es bei einem Kontakt mit Salmonellen tat-
sächlich zur Infektion kommt ist bei Mensch 
und Tier nicht zuletzt auch abhängig von der 
Anzahl infektiöser Partikel (Salmonellen) die 
vom Organismus aufgenommen werden.

Salmonellose – Lebensmittel als Infektions-
quelle für den Mensch, Futtermittel als 
Infektionsquelle für das Tier 
Da grundsätzlich eine Übertragung vom 
Tier auf den Menschen und umgekehrt 
möglich ist, zählen die Salmonellen zu den 
sogenannten Zoonose-Erregern. Häufigste 
Infektionsquellen für den Menschen sind 
kontaminierte tierische Lebensmittel wie 
Fleisch und Eier, deren Ursache häufig auf 
einen infizierten Nutztierbestand zurück-
zuführen ist: Die Salmonellen werden z. B. 
während des Vorgangs der Schlachtung auf 
das Fleisch übertragen oder sie gelangen 
beim Legevorgang oder auch nachträglich 
durch Kontakt mit der Einstreu im Stall 
(Kot) auf die Eierschalen. Manchmal können 
die Salmonellen auch vom infizierten Huhn 
während der Ei-Entwicklung direkt in das Ei 
übergehen. Dies kann passieren, wenn sich 
die Salmonelleninfektion vom Darm eines 
kranken Tieres in Blutbahn und Organe 
ausgebreitet hat. 

Wie der Mensch infizieren sich auch Tiere 
nicht selten über ihre Nahrung, die Futter-
mittel, mit Salmonellen. Eine weitere 
häufige Infektionsquelle ist hier außerdem 
der Kontakt mit dem Kot infizierter Tiere 
(Nutztiere, Haustiere, Wildtiere). Nach der 
initialen Infektion eines oder einzelner Tiere 
kommt es in der Folge schnell zur Übertra-
gung der Erreger innerhalb der gesamten 
Gruppe zusammenlebender Tiere. In der 
Nutztierhaltung kann auf diese Weise in 
kurzer Zeit der gesamte Bestand infiziert 
werden. 

und unter günstigen Bedingungen (Verfüg-
barkeit von Nährstoffen, Feuchtigkeit, .
Temperatur) auch vermehrungsfähig. 

Salmonellen können bei Tier und Mensch 
eine schwere Infektionskrankheit (Salmo-
nellose) verursachen, deren Symptome und 
Verlauf unterschiedlich schwer ausgeprägt 
sind. Auch ein völlig symptomfreier Verlauf 
ist möglich. Daneben gibt es auch sogenannte .
Dauerausscheider unter Mensch und Tier, 
die nach Abklingen der akuten Infektion den 
Erreger weiterhin unbemerkt ausscheiden. 

Ernährung und Gesundheit
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ten Einzelfuttermittels, besteht auch hier 
die Gefahr, dass sich Salmonellen in schwer 
zugänglichen Teilen der Produktionsanlage 
festsetzen, Reinigungsmaßnahmen auch 
dauerhaft überstehen und nachfolgend pro-
duzierte Mischfuttermittel kontaminieren.

Salmonellen-Untersuchung im Rahmen .
von Futtermittelüberwachung und .
Zoonose-Monitoring
Aufgrund der Gefahr der Einschleppung von 
Salmonellen über die Futtermittel in die 
Tierbestände und weiter in die Lebensmittel-.
kette, ist die Prüfung von Futtermitteln auf 
Salmonellen ein wichtiger Bestandteil der 
Futtermittelüberwachung. 

Dabei werden sowohl Futtermittel von Her-
stellerbetrieben als auch Futtermittel von 
landwirtschaftlichen Betrieben (Nutztier-
haltung) durch Kontrolleure des LANUV .
und der Kreisordnungsbehörden mit dem 
Untersuchungsziel Salmonellen entnommen. 

Neben der stichprobenhaften Prüfung 
unterschiedlichster Futtermittel im Rahmen 
der amtlichen Futtermittelüberwachung 
werden seit 2012 auch im Rahmen des bun-
desweiten jährlichen Zoonose-Monitorings 
ausgewählte Futtermittelgruppen auf Sal-
monellen überprüft. Dieses umfangreiche 
Programm wird durch das Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit (BVL) und dem Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) im Rahmen des soge-
nannten Zoonosestichprobenplans koordi-
niert und umfasst neben den Futtermitteln 
bzw. Salmonellen eine ganze Reihe weiterer 
Produktgruppen und Zoonoseerreger. 

Ziel ist die Beobachtung von Entwicklungs-
tendenzen von Zoonosen und Zoonoseerre-
gern sowie die Beurteilung von Infektions-

Proteinreiche Einzelfuttermittel bieten 
optimale Wachstumsbedingungen für 
Salmonellen und können Quelle weiterer 
Salmonellen-Kontaminationen sein
Bei den Futtermitteln konnte man in den 
letzten Jahren vor allem proteinreiche 
Futtermittel wie Extraktionsschrote und 
Presskuchen aus Ölsaaten (Soja, Raps, 
Sonnenblume, Leinsaat) als häufige Konta-
minationsquelle hinsichtlich Salmonellen 
ausmachen. 

Extraktionsschrote und Presskuchen sind 
Nebenprodukte der Ölproduktion, die in 
speziellen Ölmühlen durchgeführt wird. .
Aufgrund eines optimalen Nährstoffangebots .
bieten diese Produkte beste Voraussetzungen .
für die Vermehrung von Salmonellen, welche .
in geringen Mengen mit den pflanzlichen 
Rohstoffen eingetragen werden können, .
z. B. durch Kontakt der Pflanzen mit Vogel-
kot oder Mist während des Wachstums auf 
dem Feld. 

Gelangen Salmonellen während des Verar-
beitungsprozesses mit einer Ölsaatcharge in 
die Ölmühlen besteht die Gefahr der Übertra-
gung in nachfolgende Produktionschargen. 

Die Gefahr der Verbreitung der Kontamina-
tion setzt sich dann auch auf der nächsten 
Verarbeitungsstufe fort: Die Extraktions-
schrote und Presskuchen (Einzelfuttermittel) .
werden überwiegend zur Herstellung von 
Mischfuttermitteln eingesetzt und dazu 
in entsprechenden Futtermittelwerken 
mit anderen Einzelfuttermitteln gemischt 
und schließlich als Alleinfuttermittel oder 
Ergänzungsfuttermittel in den Verkehr 
gebracht. 

Verarbeitet ein Futtermittelhersteller eine 
Charge eines mit Salmonellen kontaminier-

Ernährung und Gesundheit50



Untersuchung in die Chemischen und 
Veterinäruntersuchungsämter gebracht. Im 
Rahmen der aktuellen Schwerpunktbildung 
in NRW hinsichtlich der Analysenverteilung 
im Bereich Futtermittel, sind wir für diese 
Untersuchung zuständig. 

Pro Jahr werden hier im Durchschnitt etwa 
220 Futtermittelproben auf Salmonellen 
untersucht, darunter auch immer einige 
Proben Tränkewasser.

Nachstehend sehen Sie einen Überblick über .
die einzelnen Schritte einer Salmonellen-.
Untersuchung unter Anwendung des Anrei-
cherungsverfahrens nach ISO 6579:2002. Im 
überwiegenden Teil der überprüften Futter-
mittel werden keine Salmonellen festge-
stellt. Die Zahl der positiv auf Salmonellen 
getesteten Futtermittel lag in den letzten .
6 Jahren durchschnittlich bei etwa 4 Proben 
pro Jahr, wobei es in den einzelnen Jahren 
durchaus größere Schwankungen hinsicht-
lich der auffälligen Befunde gab.

Werden in einem Futtermittel für Nutztiere .
Salmonellen nachgewiesen, ist dieses nach 
Artikel 15 (2) VO(EG) 178/2002 als nicht 
sicher einzustufen und darf weder verfüttert 
noch in Verkehr gebracht werden. Im Artikel 
4 (1) VO (EG) 767/2009 werden diese Anforde-
rungen auch auf Heimtiere ausgedehnt. .
Ergänzend dazu gilt jeweils ein Herstellungs- .
und Behandlungsverbot gemäß § 17 des Le-
bensmittel- und Futtermittelgesetzbuches 
(LFGB).

Die Untersuchung von Futtermittelproben 
auf Salmonellen erfolgt mittels einer An-
reicherungskultur gemäß des Verfahrens 
ISO 6579:2002 und erstreckt sich aufgrund 
der für das Bakterienwachstum erforder-
lichen Zeit über mehrere Tage. 

Quellen für den Menschen. Die Entnahme 
der Futtermittelproben für dieses Monitoring .
erfolgt direkt bei den Herstellerbetrieben 
und wird in Nordrhein-Westfalen (NRW) 
ebenfalls durch Kontrolleure des Landes-
amtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz (LANUV) vorgenommen. 

Aufgrund der Beobachtung, dass vor allem 
Extraktionsschrote und Presskuchen anfällig .
für eine Kontamination mit Salmonellen 
sind, wurde in den Jahren 2012 bis 2015 der 
Schwerpunkt des Salmonellen-Monitorings 
in Futtermitteln auf diese Einzelfuttermittel 
gelegt. Dabei konzentrierten sich die Unter-
suchungen in den ersten Jahren auf Raps-
extraktionsschrot und -presskuchen, in den 
letzten Jahren wurden auch die Extraktions-
schrote und Presskuchen anderer Ölsaaten 
mit in das Monitoring einbezogen. 

Für die Jahre 2016 und 2017 ist im Rahmen 
dieses Monitorings die Untersuchung von 
(mehlförmigen) Mischfuttermitteln für Lege-
hennen vorgesehen. Dieser Futtermitteltyp 
wurde ausgewählt, da es Hinweise gibt, das 
diese überwiegend in feinpulveriger Form 
(mehlförmig) angebotenen Mischfuttermittel .
aufgrund ihres Herstellungsprozesses 
anfälliger für Salmonellen Kontaminationen 
sind als zu Pellets gepresste Futtermittel. 
Diese Annahme ist darin begründet, dass 
das Futter beim Pellettierungsvorgang für 
kurze Zeit auf >80 °C erhitzt wird, wodurch 
eventuell vorhandene Salmonellen größten-
teils abgetötet werden. Bei der Herstellung 
von mehlförmigen Futtermitteln wird so 
ein erregerreduzierender bzw. -abtötender 
Schritt in der Regel nicht durchlaufen.

Die zur Prüfung auf Salmonellen entnom-
menen Proben werden unmittelbar nach 
der Probenahme zur mikrobiologischen 
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Tag 1: Zur Voranreicherung wird ein defi-
nierter Teil einer Futtermittelprobe in eine 
größere Menge flüssiges Nährmedium 
gegeben (Flaschen im oberen linken Bereich 
des linken Bildes; linke Flasche vor Zugabe 
und rechte Flasche nach Zugabe einer Fut-
termittelprobe). Dieser Ansatz wird 
über Nacht bebrütet. 

Tag 2: Die Voranreicherungskultur vom 
Vortag wird zum Beimpfen sogenannter 
Selektivanreicherungskulturen eingesetzt. 
Diese werden in zwei verschiedenen Nähr-
medien und mit verschiedenen Konzentra-
tionsstufen angesetzt. Dazu werden von der 
Voranreicherungskultur definierte Mengen 
entnommen und in Reagenzgläser (Bereich 
rechts oben im linken Bild) mit den entspre-
chenden Nährmedien überführt. Es folgt 
eine weitere Bebrütung über Nacht. 

Tag 3: Von den Selektivanreicherungskul-
turen werden kleine Mengen entnommen 
und auf unterschiedliche, feste Nährme-
dien ausgestrichen (Platten im unteren 
Bereich des linken Bildes). Außerdem 
werden sogenannte positive und negative 
Wachstumskontrollen ausplattiert. Bei der 

positiven Kontrolle handelt es sich um einen 
Salmonella-Stamm und bei der negativen 
Kontrolle um einen E.coli-Stamm. Die ne-
gative Kontrolle darf kein Wachstum zeigen, 
bei der positiven Kontrolle hingegen wird ein 
Wachstum erwartet. Abweichungen davon 
deuten auf einen Fehler hin und die gesamte 
Analyse wäre in so einem Fall zu wieder-
holen. Alle Ausstriche werden über Nacht 
bebrütet. 

Tag 4: Die Auswertung der am Vortag 
angelegten Ausstriche erfolgt anhand des 
Wachstums oder Nicht-Wachstums von .
Bakterien. Waren Salmonellen in einer Probe .
enthalten, zeigen sich auf dem Nährme-
dium kleine Kolonien, wobei jede einzelne 
Kolonie auf ein Bakterium zurückzuführen 
ist (rechtes Bild). Liegen die einzelnen Ko-
lonien sehr dicht beieinander, wachsen sie 
ineinander und ein Bakterienrasen entsteht. 
Die unterschiedliche Färbung der Kolonien 
auf den beiden abgebildeten Platten geht auf 
die unterschiedliche Zusammensetzung der 
verwendeten Nährmedien zurück.

Quellen:
-	 V. Kolar et al., Bekämpfung von Salmonellen in Misch-.
	 futterwerken und Futtermitteln, Mühle + Mischfutter, 151, .
	 Heft 21 (2014)
-	 Handlungsempfehlung zum Umgang mit Salmonella-.
	 haltigen Futtermitten der LAV Arbeitsgruppe Futter-.
	 mittel, Stand November 2015
-	 Informationen zum Zoonose-Stichprobenplan, BfR, .
	 nicht öffentliche Informationen für in der Überwachung .
	 tätige Personen
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ten werden, hat der Verbraucher das Recht 
auf eine ebenso umfassende Information 
über das kosmetische Mittel wie bei einem 
Produkt, das bereits fertig verpackt und .
etikettiert zum Verkauf angeboten wird. 

Folgende Informationen müssen für den Ver-
braucher auch bei loser Ware ersichtlich sein:

•	der Name oder die Firma und die Anschrift .
	 der verantwortlichen Person
•	der Nenninhalt zur Zeit der Abfüllung, .
	 als Gewichts- oder Volumenangabe
•	das Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. bei .
	 einer Haltbarkeit von mehr als 30 Monaten .
	 die Verwendungsdauer (PAO)
•	besondere Vorsichtsmaßnahmen sowie .
	 etwaige besondere Vorsichtshinweise .
	 bei kosmetischen Mitteln, die zum .
	 gewerblichen Gebrauch bestimmt sind
•	die Chargennummer oder das Zeichen, 
	 dass eine Identifizierung des kosmetischen .
	 Mittels ermöglicht
•	der Verwendungszweck, sofern nicht .
	 ersichtlich
•	Liste der Bestandteile mit der Überschrift .
	 „Ingredients“

Insbesondere die Liste der Bestandteile kann 
unter Umständen für Verbraucher wichtige 

Auffälligkeiten beim Verkauf von 
losen Seifen und Badezusätzen
In den letzten Jahren zeichnete sich vorzugs-
weise im Bereich der Seifen und Badezusätze 
der Trend ab, dass diese Produkte vor allem 
auf Märkten aber auch im Einzelhandel wie 
Drogerien oder den sogenannten „Home“- 
bzw. „Deko“-Bereichen von Baumärkten oder 
Gartencentern als lose Waren angeboten 
und beim Kauf auf Wunsch des Kunden erst 
verpackt werden. Insbesondere die Möglich-
keit der individuellen Gestaltung mit Düften, 
Farben, Pflanzenteilen wie Blütenblättern 
oder besonderen Ölen lässt diese Produkte 
sehr attraktiv werden.

Die Herstellung von Seifen – z. B. in anspre-
chenden figürlichen Formen wie Blüten oder 
Tieren – ist einfach und sie kann auch im klei-
nen Maßstab produziert werden. Seit einigen 
Jahren kann daher beobachtet werden, dass 
das Angebot dieser Produkte stetig zunimmt. 

Rechtliche Regelungen
Seifen und Badezusätze werden als kosme-
tische Mittel durch die Verordnung (EG) 
1223/2009 geregelt. Die grundlegenden Vor-
gaben zu verbotenen Stoffen, Höchstmengen, 
erlaubten Zusatzstoffen und die Kennzeich-
nung sind somit auf europäischer Ebene für 
alle Produkte gleich. 

Bei der Abgabe von nicht vorverpackten kos-
metischen Mitteln und kosmetischen Mitteln, 
die an den Verkaufsstellen auf Wunsch des 
Käufers verpackt werden oder im Hinblick 
auf ihren sofortigen Verkauf vorverpackt sind, 
greifen zusätzlich noch die Vorgaben der 
Kosmetikverordnung auf nationaler Ebene. 
Auch wenn kosmetische Mittel lose angebo-

Kosmetika und Bedarfsgegenstände
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oder ob ein Stoff enthalten ist, der zu einer 
allergischen Reaktion führen kann. 

Daher wurde schwerpunktmäßig bei losen 
Seifen und Badezusätzen überprüft, ob die 
Kennzeichnung der Bestandteile – zu denen 
auch die Duftstoffe zählen – sowie weiterer 
Kennzeichnungselemente den rechtlichen 
Vorgaben entsprechen. Es wurden 21 lose 
Seifen und 5 lose Badezusätze untersucht. 
Davon waren 9 ohne Befund und somit den 
rechtlichen Vorgaben entsprechend, bei 2 
Proben war ein Hinweis notwendig und 15 
Proben wurden beanstandet.

Bei den beanstandeten Produkten zeigte sich, 
dass bei einer Probe meist mehrere Auffällig-
keiten zu verzeichnen waren. Bei zwei Proben 
fehlte die Kennzeichnung vollständig und es 
lagen keine weiteren Informationen vor. In 
sechs Fällen – und somit bei jeder zweiten 
untersuchten Probe Seife bzw. Badezusatz – .
waren allergene Dufstoffe nicht gekennzeich-
net, obwohl sie über dem Schwellenwert .
von 100 mg/kg lagen. Dies ist besonders für .
Menschen mit einer Allergie auf diese Duft-
stoffe eine alamierende Bilanz. Des Weiteren 
stimmten in sechs Fällen die Art oder Form 
der Angabe der Ingredients nicht mit den 
Vorgaben überein. So wurde z. B. für ein 
verwendetes Pflanzenmaterial eine falsche 
Bezeichnung gewählt. In je zwei Fällen fehl-
ten Angaben zur Haltbarkeit und der Charge 
sowie die Angabe einer verantwortlichen 
Person.

Eine Probe war nicht in deutscher Sprache 
gekennzeichnet. Besonders bei Warn- und 
Aufbewahrungshinweisen ist dies jedoch 
notwendig. Bei drei Proben war das Produkt 
nicht in der europäischen Datenbank CPNP 
notifiziert und somit keine Informationen für 
z. B. Giftnotrufzentralen hinterlegt.

Informationen enthalten. Einige Duftstoffe 
unterliegen einer Sonderregelung, da sie ein 
allergenes Potential besitzen und Teile der 
Bevölkerung auf diese Duftstoffe mit einer 
Allergie reagieren. Daher müssen diese Duft-
stoffe in Seifen und Badezusätzen ab einer .
Konzentration von 0,01 % (entspricht 100 mg/kg) .
in der Liste der Ingredients aufgeführt werden.

Einige Verbraucher wollen allerdings auch 
bewusst auf bestimmte Inhaltsstoffe verzich-
ten. So hat ein betroffener Verbraucher die 
Möglichkeit zu erkennen, ob das jeweilige 
Produkt ohne Bedenken verwendet werden 

Übersicht der Untersuchungen 2015

lose Badezusätze   

beanstandete Proben

58%

34%

8%

mit Hinweis in Ordnung
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Die Bereitstellung der Kennzeichnung erfolgt 
durch die verantwortliche Person. Die Kon-
trolle, ob diese Information vorhanden ist, 
obliegt dem Händler.

Kochgeschirr aus Keramik –  
spielen Schwermetalle in Glasuren 
heute noch eine Rolle?
Auflaufformen aus Keramik erfreuen sich seit 
Jahren großer Beliebtheit. Es gibt sie nicht 
nur in klassischem weiß, sondern auch in 
vielen anderen Farben. 

Um eine keramische Form für Flüssigkeiten 
brauchbar zu machen und um ihr Glätte und 
Härte zu verleihen, muss die Oberfläche 
glasiert werden. Für diese Glasuren werden 
verschiedene Oxide eingesetzt, darunter auch 
immer noch Bleioxid. Diese Verbindung sorgt 
dafür, dass die Glasur beim Brennprozess gut 
aufschmilzt und die Brenntemperatur unter 
1.000 °C bleiben kann. Niedrige Brenntempe-
raturen wirken sich auf die Farbpracht aus, 
insbesondere Dekore kommen so besser zur 
Geltung.

Bleioxid selbst ist farblos und sorgt für den 
Glanz, erst durch den Zusatz von Pigmenten 
bekommen Keramikartikel ihre Farbigkeit. 
Beispielsweise sorgen Elemente wie Cobalt 
für das typische „Cobaltblau“ oder Chrom- 
und Kupfer-Verbindungen für grüne, sowie 
ggf. Cadmiumverbindungen für rote und gel-
be Farbgebungen. Auch wenn Schwermetalle 
wie Blei und Cadmium bei der Herstellung 
von Keramikartikeln heute noch verwendet 
werden sollten, müssen sie nicht zwangs-
läufig zu einer Beeinträchtigung des Lebens-
mittels führen. 

Einen entscheidenden Einfluss auf die Inert-
heit eines Keramikgegenstandes hat die 
Brenntemperatur. Je höher sie ist, desto .

Verantwortlichkeiten
Wer trägt nun die Verantwortung, wenn lose 
abgegebene Seifen und figürliche Badezusätze .
nicht den rechtlichen Vorgaben entsprechen 
wie bei den 15 auffälligen Proben? In erster 
Linie die Person, die für das Inverkehrbringen 
verantwortlich ist. Das ist in vielen Fällen der 
Hersteller, kann bei importierten Produkten 
wie z. B. bei Seife aus Syrien, Russland oder 
der Schweiz aber auch der Importeur sein, 
wenn diese Verpflichtung nicht anderweitig 
geregelt wurde. Ebenfalls eine Verantwortung 
trägt aber auch der Händler, der die kosme-
tischen Mittel verkauft! Bevor dies nämlich 
passieren darf, muss sich der Händler ver-
gewissern, ob eine verantwortliche Person in 
der EU, eine Ingredientsliste und eine Char-
gennummer gekennzeichnet sind. Außerdem 
darf das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht 
abgelaufen sein.

Nicht vorverpackte Seifen, die auf Wunsch 
des Käufers verpackt werden, dürfen aber 
auch erst dann auf dem Markt bereitgestellt 
werden, wenn die geforderten Kennzeich-
nungselemente auf einem dem kosmetischen 
Mittel beigepackten oder an ihm befestig-
ten Etikett, Papierstreifen, Anhänger oder 
Kärtchen aufgeführt sind. Der Händler muss 
demnach seiner Verpflichtung nachkommen, 
die Angaben den Vorgaben der Verordnung 
entsprechend anzubringen. 

Kosmetika und Bedarfsgegenstände
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Bewertungen durch die Europäische Behörde 
für Lebensmittel-sicherheit (EFSA) vor.

Die toxische Wirkung des Schwermetalls Blei 
ist seit vielen Jahren bekannt. Nach aktuellen .
Bewertungen durch die EFSA (2010) und 
human-toxikologischen Studien mit Blick .
auf chronische Nierenerkrankungen wird für 
Blei eine benchmark dose (BMDL10) von .
0,63 µg/kg Körpergewicht und Tag, d. h. für 
einen Erwachsenen mit 60 kg Körpergewicht 
38 µg/Tag als angemessen angesehen. 
Cadmium ist bereits in geringen Konzentra-
tionen toxikologisch bedenklich, mit Effekten 
auf Leber und Niere. Aus human-toxikologi-
schen Studien leitet sich von einem TWI-Wert 
(tolerable weekly intake) von 0,0025 mg/kg 
Körpergewicht und Woche (EFSA, 2009) .
ein TDI-Wert (tolerable daily intake) von .
0,36 µg/kg Körpergewicht und Tag, d. h. für 
einen Erwachsenen mit 60 kg Körpergewicht 
22 µg/Tag ab.

Auf dieser toxikologischen Grundlage lässt 
sich ein Stoffübergang ins Lebensmittel .
bewerten. Dies kann unter der Annahme .
erfolgen, dass ein Erwachsener pro Tag .
jeweils 1 kg eines Lebensmittels verzehrt, 
das mit dem zu beurteilenden Material in 
Kontakt gekommen ist (in Anlehnung an das 
„Würfelmodell“ bei Kunststoffen). Daraus 
würde für keramische Gegenstände eine 
„Höchstmenge“ für den Stoffübergang ins 
Lebensmittel von 0,04 mg/kg für Blei und .
0,02 mg/kg für Cadmium als tägliche duld-
bare Aufnahmemenge für einen Erwachse-
nen resultieren. Kinder, die ein geringeres 
Körpergewicht haben und empfindlicher 
reagieren, sind dabei nicht berücksichtigt.

Für die Freisetzung von Schwermetallen und .
anderen Elementen aus metallischen Lebens-.
mittelkontaktgegenständen ist man bei der 

weniger Schadstoffe können aus den Glasuren .
in das Lebensmittel übergehen.

Bei der Untersuchung von Keramik versucht 
man den Stoffübergang auf das Lebensmittel 
zu simulieren. Man befüllt den Gegenstand 
mit einer 4 %igen Essigsäure, als Simulanz 
für ein saures Lebensmittel, z. B. Früchte, 
Säfte, Tomatensoße, Sauerkraut, Wein und 
lässt die Lösung über eine gewisse Zeit mit 
dem Gegenstand in Kontakt (nach DIN EN 1388 .
über 24 Stunden bei Raumtemperatur). Im 
Anschluss daran wird die saure Lösung 
analysiert, um festzustellen, ob Elemente 
wie Blei, Cadmium, Cobalt, Chrom, u. a. aus 
dem Gegenstand freigesetzt wurden. Diese 
Methode ist in den 1980er Jahren entwickelt 
worden und wurde mit der Europäischen 
Richtlinie 84/500/EG im Anhang I so vorge-
schrieben. In diesem Zusammenhang wurden 
auch Grenzwerte für die beiden Schwerme-
talle Blei und Cadmium festgelegt: für füllba-
re Gegenstände, wie z. B. Tassen, Schüsseln 
liegt der Grenzwert für Blei bei 4 mg/L und 
für Cadmium bei 0,3 mg/L. Für Koch- und 
Backgeräte, wie z. B. Auflaufformen liegen .
die Grenzwerte niedriger, nämlich für Blei bei 
1,5 mg/L und für Cadmium bei 0,1 mg/L. 

Bereits seit 2001 gibt es Diskussionen die 
Grenzwerte für die Blei- und Cadmium-
Lässigkeit herabzusetzen. Das Bundesins-
titut für Risikobewertung (BfR) hat schon in 
seiner Stellungnahme Nr. 023/2005 darauf 
hingewiesen, dass auch bei Einhaltung der in 
der RL 84/500/EG festgelegten Grenzwerte, 
die von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) abgeleiteten tolerierbaren wöchent-
lichen Aufnahmemengen (PTWI) erheblich 
überschritten werden können. In Einzelfällen 
können durch Keramikartikel Aufnahme-
mengen resultieren, die nicht mehr als sicher 
anzusehen sind. Inzwischen liegen neue 
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resolution CM/Res (2013)9 für Metalle und 
Legierungen verwendet, da die meisten 
Lebensmittel Citronensäure als Inhaltsstoff 
enthalten, eine Handhabbarkeit für Kochtem-
peraturen (im Gegensatz zu der flüchtigen 
Essigsäure) gut geeignet und der pH-Wert mit 
einer 4 %igen Essigsäure vergleichbar ist.
Um den Mehrfachgebrauch zu simulieren, 
wurden mit Citronensäure 3 Prüfungen unter 
gleichen Bedingungen nacheinander durch-
geführt.

Da immer zwei gleichartige Artikel als Probe 
vorlagen, konnten so die neuen Bedingungen 
parallel zu denen der DIN EN 1388 angewendet .
werden. Bei 15 Proben ergaben sich – bis auf 
eine Ausnahme – keine Auffälligkeiten. Nur 
in Einzelfällen sind Blei- und Cadmiumlässig-
keiten bei Keramik feststellbar.

Auf der Abbildung erkennbar: die anthrazit-
farbene Innenglasur einer Auflaufform 
verhält sich auffällig. Die Oberfläche hatte 
sich nach der Prüfung mit 0,5 %iger Citronen-
säure (unter worst-case-Bedingungen über 
2 Stunden bei 100 °C, Einstellung Backofen-
temperatur 180 °C) deutlich verändert und 
war grau verfärbt und hatte an Glanz verloren.

Festlegung von Höchstmengen vergleich-
bar vorgegangen. Mit der EU-Resolution 
CM/Res (2013)9 für Metalle und Legierungen 
des Europarates werden Freisetzungsgrenzen, .
wie oben berechnet, festgelegt: 0,04 mg/kg 
für Blei und 0,02 mg/kg für Cadmium. Diese 
Grenzwerte gelten derzeit noch übergangs-
weise und sollen anschließend weiter gesenkt 
werden auf 0,01 mg/kg für Blei und 0,005 mg/kg .
für Cadmium, um den zusätzlichen Eintrag 
von Schwermetallen aus metallischen Pro-
dukten, wie z. B. Kochtöpfe möglichst gering 
zu halten.

Um zu überprüfen, ob deutlich herabgesetzte 
Grenzwerte ein Problem darstellen und um 
die seit 1984 geltenden Standardbedingungen 
mit anderen Prüfbedingungen zu vergleichen, 
wurden daher Auflaufformen aus Keramik in 
besonderer Weise untersucht.

Nach der gültigen DIN EN 1388 erfolgt die 
Prüfung mit Essigsäure über 24 Stunden bei 
Raumtemperatur (RT, 22 °C). Sie wird unter 
dem Gesichtspunkt der Guten Herstellungs-.
praxis (i.S. der GMP-Verordnung Nr. 2023/2006) 
jedoch nicht mehr als geeignet angesehen, 
weil gerade die hohen Temperaturen beim 
Backen und Braten einen großen Einfluss auf 
die Freisetzung von Elementen haben.
Um den Gebrauch dieser Art von Bedarfs-
gegenständen im Haushalt praxisnäher zu 
simulieren, also um die Konformität eines 
Gegenstandes, der zum Kochen und Backen 
verwendet wird, festzustellen, erscheint die 
Methode für Metalle nach der CM/Res (2013)9 
angemessener.

Für die Prüfung wurden die Proben zunächst 
küchentechnisch gespült und anschließend 
als Simulanz für ein stark saures Lebensmittel .
mit einer 0,5 %igen Citronensäure befüllt. 
Dieses Simulanz wird nach der Europarats-
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zung von Schwermetallen, wie Blei und Cad-
mium in Glasuren heute nur noch vereinzelt 
eine Rolle.

Sofern in Einzelfällen aber Bleilässigkeiten 
festgestellt werden, z. B. Trinktassen mit .
2,4 mg/L, lassen sich diese Produkte z. Zt. 
nicht vom Markt verbannen, da ja die alten 
Grenzwerte von 1984 (Tabelle 2) noch rechts-
kräftig sind. Dies erscheint nach heutigen 
toxikologischen Erkenntnissen sehr bedenk-
lich und lässt sich unter dem Gesichtspunkt 
des gesundheitlichen Verbraucherschutzes 
nicht mehr vertreten. Da Keramikartikel 
tagtäglich auch von Kindern benutzt werden, 
sollte insbesondere der Grenzwert für die 
Bleilässigkeit zeitnah um den Faktor 100 
gesenkt werden.

Vor mehr als 10 Jahren begannen die Diskus-
sionen. Seit 2012 wird die Thematik verstärkt .
diskutiert. Es geht dabei auch um die zusätz-
liche Festlegung von Grenzwerten für andere 
Elemente, wie z. B. Cobalt und um die Über-
arbeitung der Analysenmethode. 

Beides wird noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen. Der Fokus sollte aber vorrangig 
auf die Senkung der Grenzwerte für Blei und 
Cadmium gerichtet werden. 

Eine Herabsetzung der seit 1984 gültigen 
Grenzwerte ist dringend geboten!

Im Gegensatz zu dem üblichen Verhalten bei 
der Freisetzung von Elementen, dass nämlich 
bei der 1. Prüfung höhere Mengen freigesetzt 
werden als in der 2. und 3. Prüfung, verhielt 
sich diese Keramikform genau anders herum: 
Offensichtlich wurde die Glasur schon mit 
der 1. Prüfung so stark angegriffen, dass die 
weitere Freisetzung der Elemente erleich-
tert wurde. Es ist zu vermuten, dass dieses 
Phänomen darauf zurückzuführen ist, dass 
der Glasurbrand technisch nicht sachgerecht 
durchgeführt wurde. 

Die küchentechnische Eignung dieser Auf-
laufform muss nicht nur im Hinblick auf die 
Freisetzung der Elemente, sondern auch für 
den Gebrauch im Haushalt in Frage gestellt 
werden, denn lt. Etikett sollte die Form aus 
„hochwertiger Keramik“ von -25 °C bis .
+300 °C benutzt werden können. Die allge-
meinen Anforderungen an die Gute Herstel-
lungspraxis i.S. der GMP-VO Nr. 2023/2006 
wurden als nicht erfüllt angesehen.

Unabhängig von diesem Sonderfall, hat die 
vergleichende Untersuchung gezeigt, dass die 
aus aktuellen toxikologischen Betrachtungen 
abgeleiteten „Höchstmengen“ auch unter 
Kochbedingungen (100 °C über 1 oder 2 Stun-
den) kein Problem darstellen. Herstellungs-
technisch ist die Einhaltung von niedrigeren 
Grenzwerten somit möglich, zumal bereits 
über die Rohstoff-Auswahl Maßnahmen zur 
Qualität und Konformität ergriffen werden 
können. Aus unserer Sicht spielt die Freiset-

Probe / 
Elemente

Blei 
(mg/L)

Cadmium 
(mg/L)

Cobalt 
(mg/L)

1. Prüflösung 0,059 <0,001 0,110

2. Prüflösung 0,190 <0,001 0,350

3. Prüflösung 0,300 <0,001 0,520

Tabelle 1: Prüflösungen

Grenzwerte / 
Elemente

Blei 
(mg/L)

Cadmium 
(mg/L)

nach RL 84/500/EG 4,0  (1,5) 0,30  (0,1)

abgeleitet vom TDI-Wert 0,04 0,02

Tabelle 2: Grenzwerte 1984 (Werte in Klammern 
gelten für Koch- und Backgeräte)
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Rubrizierung

davon waren Reptilien und Amphibien. Die 
Diagnostik von Viruserkrankungen bei diesen 
Tierenarten konnten wir im letzten Jahr 
weiter verfeinern. So sind wir jetzt in der Lage 
die erst in den letzten Jahren neu aufgetrete-
nen Viren wie Sunshine-Virus (Paramyxovirus, 
das zuerst an der Sunshine-Coast in Australi-
en gefunden wurde) und ein Nidovirus, das in 
Deutschland zuerst von uns entdeckt wurde, 
routinemäßig nachzuweisen. Nidoviren sind 
vor allem bei Baumpythons in mehreren 
Beständen mit respiratorischer Krankheits-
problematik festzustellen; ein Teppichpython 
litt ebenfalls an dieser Virusinfektion. 

Immer wieder ergeben sich bei den Monitoring-.
Untersuchungen Hinweise auf Krankheitsge-
schehen, denen wir dann verstärkt nachgehen. .
Vor einigen Jahren traten Tularämie-Fälle 
auf, die zu einer intensiveren Untersuchung 
von Wildkaninchen und Hasen auf diese 
Erkrankung führten.

Im Berichtsjahr war es ein Zufallsbefund .
von Brucellose bei einem Wildschwein .
(s. Beitrag „Brucellose bei Wildschweinen“), 

Schwerpunkte der Untersuchungen
Die Zahl der Einsendungen in der Pathologie 
ist annähernd gleich geblieben. Ein geringer 
Anstieg ist bei den Schweinesektionen fest-
zustellen. Tierärzte und Landwirte machen 
häufiger von der Möglichkeit Gebrauch, 
Sektionstiere im Rahmen des Tierseuchen-
Früherkennungssystems kostenlos unter-
suchen zu lassen. 

Ein analoges kostenfreies Früherkennungs-
system gibt es auch bei Rindern, das bei 
Bestandsproblemen zur Untersuchung von 
Tieren und Probenmaterial genutzt wird. In 
diesem Zusammenhang wurden im Jahr 2015 
vermehrt Kuhbestände mit erhöhter Krank-
heits- und Todesrate untersucht. In einem 
dieser Bestände konnte Bovines Herpesvirus 
Typ 4 nachgewiesen werden. Dieses Virus 
kann an Infektionen des Genital- oder .
Respirationstraktes beteiligt sein.

Auffällig war ein deutlicher Anstieg der Tiere, 
die mit dem Untersuchungsgrund Tierschutz 
eingesandt wurden. Hier stieg die Zahl von 25 
in 2014 auf 107 in 2015 an. Knapp ein Drittel 

Tiergesundheit

Tiergesundheit

Sektion einer Schlange

Laborarbeitsplatz Frau Moser-Gomer
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frost, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, 
Unwohlsein und manchmal Durchfall einher. 
Undulierendes (wellenförmiges) Fieber ist .
typisch für die Brucellose beim Menschen. 
Bei chronischen Krankheitsverläufen kann 
es zu Leistungsminderung, persistierenden 
(nicht ausheilenden) Entzündungen in inneren 
Organen, Knochen bzw. Gelenken, Augen, 
Gehirn, Herz, Hoden u. a. kommen. Nur sehr 
selten (2 % der Fälle) endet die Erkrankung 
tödlich; dann lag meist eine Brucellen indu-
zierte Endokarditis (Herzinnenhautentzün-
dung) vor.

Typische Symptome einer Brucellose sind 
bei weiblichen Tieren Entzündungen der 
Gebärmutter bzw. Plazenta. Bei trächtigen 
Weibchen kann dies in Fehlgeburten, Früh-
geburten, der Geburt toter, lebensschwacher 
bzw. unterentwickelter Tiere oder Reproduk-
tionsstörungen (Umrauschen) resultieren. Bei 
Wiederkäuern wird die Brucellose auch als 
enzootischer Abort bezeichnet. 

Bei männlichen Tieren treten hauptsächlich 
eitrige Entzündungen von Hoden und/oder 
Nebenhoden, meist einseitig, auf. Außerdem 
kann eine Brucellen-Infektion bei adulten 
(erwachsenen) Tieren zu Entzündungen von 
Gelenken, Euter oder anderen Teilen des Ge-
schlechtsapparates führen; auch abortierte 
Feten (Frühgeburten) können Entzündungen, 
vor allem der Lunge, zeigen.

In Deutschland unterliegt die Brucellose beim 
Tier der Anzeigepflicht und beim Menschen 
der Meldepflicht.

Deutschland ist von der EU als frei von Rinder-, .
Schaf- und Ziegenbrucellose anerkannt.
Die Diagnostik des Erregers kann mittels .
kultureller Anzucht und/oder PCR erfolgen. 
Zum Nachweis von Antikörpern wird der ELISA .

in Folge dessen vermehrt Tiere, Organmaterial .
und Blutproben auf Brucellose untersucht 
wurden. 

Gleichzeitig – vor allem in der zweiten Jahres-.
hälfte – war festzustellen, dass die bereits 
2014 in Lippe nachgewiesene neue Virusvari-
ante der RHD (Rabbit haemorrhagic disease; 
s. Beitrag „Calicivirus-Infektionen bei Kanin-
chen und Feldhasen“) sich explosionsartig 
ausbreitet und bei Wild- und Hauskaninchen 
zu Todesfällen führte. 

Brucellose bei Wildschweinen
Brucellen sind fakultativ intrazelluläre, gram-
negative, unbewegliche Stäbchenbakterien. 
Es werden 8 Spezies unterschieden, die alle 
auch bei Menschen Erkrankungen auslösen 
können (genannt Malta-Fieber, Mittelmeer-
Fieber, Gibraltar-Fieber, Morbus Bang).
Die bei Tieren am häufigsten auftretenden 
Spezies sind in nachstehend aufgeführt.

Tierart Häufigste Spezies

Rind B. abortus
Schaf B. melitensis, B. ovis
Ziege B. melitensis,
Schwein B. suis
Hund B. canis

Häufigste Brucella (B.)-Spezies 
bei verschiedenen Tierarten

Die Übertragung erfolgt durch den Kontakt 
mit Ausscheidungen infizierter Tiere oder 
durch Aufnahme kontaminierter Lebens- bzw. 
Futtermittel. 

Beim Menschen beträgt die Inkubationszeit 
ca. 1–2 Wochen, kann aber auch mehrere 
Monate dauern. Die Infektion verläuft in 90 % .
der Fälle subklinisch (mit nur geringen 
spezifischen Krankheitsanzeichen). Die 
akute Brucellose kann schleichend oder 
plötzlich beginnen und geht oft mit Schüttel-
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daten. Hier besteht vor allem das Problem 
der Probenaufarbeitung (PCR inhibierende 
Inhaltsstoffe). Bei negativen PCR-Befunden 
muss eine bakteriologische Untersuchung 
erfolgen. Die Genus spezifische PCR zum 
Nachweis von Brucella spp. beruht auf einer 
Real-Time-PCR nach Probert et al., 2004 und 
ist in der Amtlichen Methodensammlung des 
Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) veröffent-
licht. Als positiver Befund gilt, wenn eine 
Probe eine charakteristische Amplifikations-
Kurve (sigmoider Verlauf) aufweist. In diesem 
Fall erfolgt eine Einsendung von verdächti-
gem Untersuchungsmaterial an das zustän-
dige Referenzlabor am FLI in Jena um die 
Ergebnisse zu bestätigen.

Im Jahr 2015 wurden im Bereich der Diagnos-.
tischen Mikrobiologie insgesamt 145 kulturelle .
Untersuchungen auf Brucella spp. bei 95 Tieren .
durchgeführt: 20 Rinder, 25 Schafe, 39 Schwarz-.
wild, 5 Schweine, 3 Ziegen, 1 Hase, 1 Rehwild, 
1 Sonstiges. Die Untersuchungen auf Brucella .
spp. bei Wiederkäuern und z. T. auch Schweinen .
erfolgen routinemäßig bei Abortgeschehen 
(Frühgeburten). 

Die molekularbiologische Untersuchung 
mittels real-time PCR wurde 79-mal (unter 
Berücksichtigung aller Ansätze, z. B. von 
unterschiedlichen Subkulturen oder Organen 
und in verschiedenen Verdünnungen) bei 
insgesamt 29 Tieren durchgeführt (haupt-
sächlich Schwarzwild), in einem Tier konnte 
Brucella spp.-spezifische DNA nachgewiesen 
werden (Fallbericht siehe unten).

Im August 2015 wurden Proben eines Wild-
schweines aus dem Kreis Lippe mit Verdacht 
auf Brucellose in der Pathologie untersucht. 
Bei diesem Tier lag bei der pathologisch-
anatomischen Untersuchung eine einseitige 
Hodenvergrößerung auf Kindskopfgröße vor. 

genutzt. Bei letzterem besteht die Problematik .
der Kreuzreaktivität mit Yersinien, so dass bei 
positivem Ergebnis eine zusätzliche Untersu-
chung mittels Komplementbindungsreaktion 
(KBR) erfolgen sollte.

Die kulturelle Anzucht von Brucellen erfolgt 
aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften 
(langsames, teilweise CO2- und Serum-ab-
hängiges Wachstum) auf Blutagar und einem 
Brucella-Selektiv-Agar, dem verschiedene 
Antibiotika zugesetzt sind, um das Wachstum 
von schneller und üppigerer wachsender Be-
gleitflora größtenteils zu unterdrücken. Die 
Bebrütung erfolgt mikroaerophil bei 10 %iger 
CO2-Atmosphäre für mindestens 5–10 Tage, 
die erste Ablesung erfolgt in der Regel nach 
ca. 48 h. Im Falle des Wachstums verdächtiger 
Kolonien können diese direkt von der Platte 
gepickt und über einen Hitzeaufschluss die 
DNA daraus extrahiert und für die PCR einge-
setzt werden.

Der molekularbiologische Nachweis mittels .
PCR ist als Ergänzung zu klassischen bakterio-.
logischen Methoden geeignet, um z. B. ver-
dächtige Kolonien zu überprüfen. Zur Anwen-
dung als alleinige Methode zum Nachweis 
Brucella-spezifischer DNA in Nativmaterial 
fehlen bisher ausreichende Validierungs-

Tiergesundheit

Laborarbeitsplatz Frau Wolf
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Proben auf Brucellose untersucht; davon 
205 Blutproben und 37 Hoden. In keinem 
dieser untersuchten Hoden waren Brucellen 
nachweisbar, allerdings waren in 87 Blutpro-
ben Antikörper vorhanden. Dies lässt darauf 
schließen, dass diese Tiere im Laufe ihres .
Lebens Kontakt zu Brucellen hatten, wobei 
die Infektion entweder subklinisch (nicht offen-.
sichtlich) verlaufen ist oder Entzündungen in 
anderen Organen als den Hoden verursacht 
hat. Mögliche Kreuzreaktionen mit Yersinien-
Antikörpern sollten durch weiterführende 
Untersuchungen (KBR) abgeklärt werden. .
Die Blutproben waren aber in den meis-
ten Fällen aufgrund der fortgeschrittenen 
Hämolyse oder wegen ungeeigneter Matrix 
(EDTA-Blut) nicht KBR-tauglich. Bei 9 Proben 
konnten mittels KBR Brucellose-Antikörper 
bestätigt werden. Drei der im ELISA positiven 
Proben reagierten in der KBR negativ; bei zwei 
weiteren Proben wurden sowohl Brucellose- 
als auch Yersinien-Antikörper festgestellt. 
Man muss also davon ausgehen, dass ein 
gewisser Anteil der serologisch positiven 
Befunde auf Kreuzreaktionen zurückgeht. 

Die meisten der untersuchten Proben kamen 
aus dem Kreis Lippe, 23 Proben (1 Paar 
Hoden, 22 Blutproben, davon 6 serologisch 
positiv, 1 fraglich) aus dem Kreis Höxter. .
2 negativ getestete Blutproben stammten 
aus dem Kreis Paderborn; eine serologisch 
positive Probe aus Minden-Lübbecke. 

Quellen:
-	 Friedrich-Löffler-Institut: http://www.fli.de/de/institute/.
	 institut-fuer-bakterielle-infektionen-und-zoonosen-ibiz/.
	 referenzlabore/oie-und-nrl-fuer-brucellose/, .
	 abgerufen am 06.01.2016
-	 Robert-Koch-Institut: https://www.rki.de/DE/Content/.
	 Infekt/EpidBull/Merkblaetter/ Ratgeber_Brucellose.html, .
	 abgerufen am 07.01.2016
-	 McGavin, Zachary: Pathologie der Haustiere, Elsevier, .
	 2013, S. 1162
-	 Amtliche Methodensammlung des FLI : „Brucellose der .
	 Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen“, Stand 06.06.2014

Histologisch zeigte sich in diesem Hoden eine 
hochgradige eitrig-nekrotisierende Orchitis .
(Hodenentzündung). Bei der kulturellen 
Anzucht wurden Brucellen verdächtige Keime 
festgestellt, die allerdings von schnellwach-
sender Begleitflora überwuchert waren. In 
dem Material dieser Mischkultur konnte in 
der im CVUA-OWL durchgeführten PCR das 
Vorhandensein von Brucella spp-DNA bestä-
tigt werden. 

Auch in dem an das FLI in Jena verschickte 
Organmaterial konnte mittels PCR Brucella 
suis-spezifische DNA nachgewiesen wer-
den, eine kulturelle Isolierung des Erregers 
gelang jedoch weder aus dem Organmaterial 
noch aus dem Tupfer mit Koloniematerial der 
Mischkultur. Stattdessen kam es zu Überwu-
cherungen mit anderen, schnellwachsenden 
Bakterienarten. Diese Tatsache unterstreicht 
die Bedeutung einer molekularbiologischen 
Nachweismethode wie der real-time PCR, 
besonders bei schwer anzuzüchtenden, 
langsam wachsenden Keimen. Dieses Tier 
wies außerdem einen hohen Antikörpertiter 
im Blut auf.

Daraufhin wurden im Rahmen des einge-
leiteten Monitorings insgesamt 242 weitere 

Histologisches Bild einer durch Brucella suis 
verursachten Orchitis. H.E.-Färbung, bei 40-facher 
Vergrößerung aufgenommen
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Calicivirus-Infektionen  
bei Kaninchen und Feldhasen
Bereits im Jahresbericht 2014 wurde über die 
RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease, hämor-
rhagische Kaninchenkrankheit) berichtet. 
Der neue Virustyp RHDV-2, der im letzten 
Jahr das erste Mal nachgewiesen wurde, hat 
sich in 2015 ausgebreitet und zu zahlreichen 
Todesfällen, vor allem bei Hauskaninchen, 
geführt. Einige dieser Kaninchen waren auch 
gegen RHD geimpft. Derzeit ist jedoch kein 
Impfstoff auf dem Markt, der gegen den .
neuen Virustyp immunisiert. 

In der Pathologie wurde bei 49 Kaninchen und 
39 Hasen eine pathologische Untersuchung 
durchgeführt. Bei insgesamt 42 Tieren .
(36 Kaninchen und 6 Hasen) haben wir mittels 
zusätzlicher Methoden (ELISA, Elektronen-
mikroskop) gezielt auf Caliciviren untersucht. 
Nahezu alle infizierten Tiere zeigten die typi-
schen Veränderungen bei makroskopischer 
und mikroskopischer Untersuchung. 

Die histologische Untersuchung gibt oft sehr 
deutliche Hinweise auf das Vorliegen einer 
RHD-Infektion; eine Bestätigung lässt sich 
durch einen gezielten Nachweis führen. Dazu 
können die Gewebe elektronenmikroskopisch 
(Elmi), mittels ELISA oder PCR untersucht 
werden. Die Agglutination von humanen .
Erythrozyten durch Gewebsflüssigkeit .
(Hämagglutinationstest, HA) deutet ebenfalls 
auf eine Calicivirusinfektion hin. 

Bei 29 Kaninchen war RHDV nachweisbar. 
15 positive Proben wurden zur Bestätigung 
und Differenzierung an das Friedrich-Löffler-
Institut geschickt. Alle dieser Proben waren 
positiv für RHDV Typ 2 und negativ für RHDV 
Typ 1. Bei 3 Kaninchen ergab sich durch die 
histologische Untersuchung ein Verdacht auf 
das Vorliegen einer RHD-Infektion, zwei wur-

Leber eines RHDV-infizierten Kaninchens  
mit akuten Nekrosen

Trachea eines RHDV-infizierten 
Kaninchens mit akuten Blutungen

Tiergesundheit

Lunge eines RHDV-infizierten Kaninchens  
mit akuten Blutungen, Ödem und Emphysem
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erhält der Landwirt für das betreffende Kalb 
den für den Verkauf notwendigen Rinderpass. 
Wenn keine Ohrgewebeprobe vorliegt, können .
alternativ auch Blutproben untersucht werden. .
Bei Probennahme vor dem 31. Lebenstag ist 
allerdings eine kostenpflichtige Einzel-PCR 
vorgeschrieben. Bei älteren Tieren wird die 
für den Tierhalter kostenlose Untersuchung 
mittels Pool-PCR bzw. Antigen-ELISA durch-
geführt.

Außerdem können Blutproben zur Abklärung 
fraglicher und ggf. positiver Ohrstanz-Ergeb-
nisse gezogen werden. Da positiv befundete 
Kälber aber möglichst zeitnah euthanasiert 
werden sollen, übernimmt die Tierseuchen-
kasse die Kosten nur bei Nachuntersuchung 
fraglicher Proben. 

1. Ohrgewebeproben
In 2015 wurden 62.076 Ohrgewebeproben viro-
logisch auf BVDV getestet. Die Proben wurden 
zunächst mittels Pool-PCR (24er-Pools) unter-.
sucht. Bei auffälligen Ergebnissen wurden die 
Lysate vereinzelt. Die daraus resultierenden 
1.358 Einzel-PCR-Untersuchungen verliefen 
insgesamt 21 mal positiv und 33 mal fraglich. 
Die fraglich befundeten Tiere erwiesen sich 
größtenteils in der Nachuntersuchung als 
transient (vorübergehend) infiziert. 17 Kälber 
erhielten den Status „Persistent mit BVD 
infiziert“ und wurden getötet. Das entspricht 
einer PI-Prävalenz von 0,03 %. Die Ohrge-
webeproben mit positivem PCR-Ergebnis 
wurden zur Typisierung an das Chemische 
und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-
Wupper (CVUA-RRW) weiter geleitet: in allen 
Fällen wurde BVDV Typ 1 nachgewiesen.

Von den auffälligen Ohrgewebeproben 
entfielen 14 positive und 23 grenzwertige 
Ergebnisse auf einen Landkreis (Betrieb K: 
9 Proben; Betrieb R: 5 Proben). Alle 14 als 

den nicht weiter auf Caliciviren untersucht; 
bei einem Tier war mittels Elektronenmikro-
skopie Calicivirus nicht nachweisbar (was 
eine Infektion nicht ausschließt). Bei keinem 
der 6 untersuchten Hasen konnte Calicivirus 
nachgewiesen werden.

Die Untersuchungszahlen sind in der zweiten 
Jahreshälfte stark angestiegen, weshalb 
dann auch der RHDV-ELISA im CVUA-OWL 
etabliert wurde. Außerdem scheint die 
Sensitivität der Untersuchungsmethoden 
unterschiedlich zu sein (PCR > ELISA > HA > 
Elmi), da in einigen Fällen mit einer Methode 
kein Virusnachweis gelang, mit einer anderen 
Methode jedoch schon.

Quellen:
-	 Abrantes et al.: Rabbit haemorrhagic disease (RHD) and .
	 rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV): a review. .
	 Vet Res. 2012; 43(1): 12. 
-	 CVUA Stuttgart: http://www.cvuas.de/pub/beitrag..
	 asp?subid=1&ID=2049&Pdf=No, abgerufen am 06.01.2016

Bovine Virusdiarrhoe (BVD)
Bei der Bovinen Virus Diarrhoe (BVD) handelt 
es sich um eine hochansteckende, anzeige-
pflichtige Tierseuche der Rinder, die weltweit 
mit hohen wirtschaftlichen Verlusten einher-
geht. Hauptinfektionsquelle sind so genannte 
Dauerausscheider oder PI-Tiere (PI =Persis-
tent Infiziert), die im Mutterleib während des 
ersten Trächtigkeitsdrittels infiziert wurden 
und den Erreger nicht als „fremd“ erkannt 
haben, so dass eine Immunantwort ausbleibt. 
Um diese PI-Tiere ausfindig zu machen, 
schreibt die BVD-Verordnung, die seit 2011 .
in Kraft ist, vor, dass jedes Rind bis zum .
6. Lebensmonat auf BVD untersucht werden 
muss. In der Regel geschieht das mit Hilfe 
der Gewebeohrmarken (Ohrstanzproben) im 
Rahmen der Kennzeichnung der neugeborenen .
Kälber. Erst wenn ein negatives Untersuchungs-.
ergebnis in der HIT-Datenbank eingestellt ist, 
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es sich überwiegend um Nachuntersuchungen .
zu positiven oder grenzwertigen Ohrgewebe-
proben; 3 PI-Tiere wurden ausschließlich 
über die Blutprobe ermittelt.

Von 80 serologisch untersuchten Blutproben 
reagierten 48 positiv, 2 fraglich.

3. Prävalenz (Krankheitshäufigkeit)
Für Ostwestfalen-Lippe ergibt sich in 2015 bei 
62.864 untersuchten Proben und 20 gefundenen .
PI-Tieren eine PI-Prävalenz von 0,03 %, was 
in etwa dem für ganz Nordrhein-Westfalen 
ermittelten Wert entspricht.

positiv beurteilten Jungtiere wurden mittels 
Blutprobe nachuntersucht, wobei 10 Kälber 
abschließend als PI-Tier beurteilt wurden. 
Vier Tiere aus Betrieb K entpuppten sich im 
Laufe der Folgeuntersuchungen als transient .
infiziert, obwohl die vom FLI bestätigten 
anfänglich hohen Genomlasten eigentlich für 
eine persistente Infektion sprachen. Diese 
Tiere bildeten allmählich Antikörper, während 
die BVDV-Genomlast zurückging. Seitens 
des FLI wurde eine intrauterine Infektion 
(Erreger gelangt während der Trächtigkeit in 
das ungeborene Kalb) in der letzten Trächtig-
keitsphase als mögliche Erklärung für diese 
verlängerte postnatale Virämiephase (Viren-
nachweis im Blut nach der Geburt) und die 
verzögerter Serokonversion (Entwicklung von 
spezifischen Antikörpern) angeführt. 

Sechs positive Blutproben aus den beiden 
Betrieben wurden am FLI sequenziert, um 
eine mögliche Erregerübertragung nachzu-
weisen. Die Sequenzen aus beiden Betrieben 
waren zu 100 % identisch und gehörten dem 
Subtyp 1b an.

Eine weitere Sequenzierung einer Probe aus 
einem anderen Landkreis wurde vorgenommen, .
um zu klären, ob das positive Ohrstanz-
Ergebnis auf Impfvirus-Genom zurückzu-
führen sei. Dabei wurden keine Homologien 
zum Impfstoff festgestellt; der Virusstamm 
gehörte ebenfalls zum Subtyp 1b mit Ver-
wandtschaftsbeziehungen zu Sequenzen aus 
Bayern, 2011. 

2. Blutproben
Insgesamt wurden 446 Blutproben im 
Antigen-ELISA untersucht; davon waren 
17 Ergebnisse positiv, 2 fraglich. Von den 
322 mittels PCR untersuchten Blutproben 
reagierten 13 positiv und 20 fraglich. Bei den 
auffälligen Ergebnissen dieser Tests handelte 
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Autorenliste | CVUA-OWL im Überblick

152 Mitarbeiter und 3 Auszubildende

Ca. 10.000 untersuchte  
Lebensmittelproben
–	Beanstandungen ca. 1.290
–	Beanstandungsquote = 12,9 %

Ca. 41.500 untersuchte Proben  
gemäß Rückstandskontrollplan  
und Fleischhygiene
–	davon ca. 36.400 Hemmstofftests
–	Beanstandungen ca. 90
–	Beanstandungsquote = 0,3 %

Ca. 1.300 untersuchte Proben  
von Kosmetika,  
Bedarfsgegenständen 
und Tabakerzeugnissen
–	Beanstandungen ca. 210
–	Beanstandungsquote = 16,4 %

Autorenliste

CVUA-OWL im Überblick (Stand 31.12.2015)

Ca. 1.350 untersuchte Proben von  
Futtermitteln
–	Beanstandungen ca. 30
–	Beanstandungsquote = 2,6 %

Ca. 138.600 Untersuchungen zur Diagnose 
von Tierkrankheiten

Ca. 11.150 Untersuchungen zur 
Umweltanalytik 

Ca. 500 sonstige Proben

Landesweite Untersuchungsschwerpunkte 
für bestimmte Futtermittel-, Rückstands- 
und Gentechnikuntersuchungen; Regional-
schwerpunkt Bedarfsgegenstände

Beine, Julia
Dr. Beneke, Birgit
Dr. Blahak, Silvia
Borch, Heiner
Dr. Dülme, Werner
Dr. Eydner, Maja
Dr. Ferner, Ansgar
Haffke, Helma
Dr. Hagen, Margit
Dr. Hanewinkel-Meshkini, Susanne
Dr. Klees, Sylvia
Kreklow, Frank

Krüger, Miriam
Leporin, Verena
Dr. Mehlich, Armin
Michels, Rüdiger
Dr. Nentwich, Svenja
Schlesiger, Friederike
Dr. Seideneck, Regina
Dr. Spiegel, Hanna
Dr. Stolz, Manfred
Dr. Stührenberg, Birgit
Wellnitz-Meier, Marion
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